
             Eingeschränkter Präsenzbetrieb  

             mit erhöhtem Infektionsschutz 

 

Grundlage (Festlegungen durch die Behörden) 

- Infizierung eines Schülers oder einer beschäftigten Person mit dem SARS-CoV-

2-Virus oder 

- erhöhtes Infektionsgeschehen in der Region 

Unterrichtsorganisation (Festlegung durch die Behörden) 

- Unterricht in festen Gruppen 

- Organisation des Schulalltages möglichst ohne Begegnungen der 

einzelnen Gruppen  

- Schüler mit Risikomerkmalen können auf Antrag und mit ärztlicher 

Bescheinigung von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. 

Betretungsverbot 

- Betretungsverbot für Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Viraus infiziert sind 

- Betretungsverbot bei folgenden Symptomen  

1. Kinder mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen,   
Durchfall, Erbrechen) 

2. Kinder mit Muskelschmerzen 
3. Personen mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns 
4. Personen mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, 

Pneumonie, Atemnot oder Fieber über 38 Grad Celsius 
5. Personen mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, Schnupfen, 

Fieber), wenn zusätzlich ein enger Kontakt zu anderen Personen in der 
Einrichtung zu erwarten ist oder einer Exposition gegenüber dem Virus 
wahrscheinlich ist, insbesondere, wenn eine Verbindung zu einem 
bekannten Ausbruchsgeschehen besteht.  

6. Das Betretungsverbot nach Nr. 5 gilt nicht für Kinder mit 
Rhinorrhoe (laufender Nase) oder verstopfter Nasenatmung 
(ohne Fieber), gelegentlichem Husten, Halskratzen oder 
Räuspern, gemäß der Beurteilung eines Sorgeberechtigten. Diese 
Regelungen gehen auf neueste wissenschaftlich begründete S3-
Leitlinien zum Infektionsschutz an Schulen zurück. 

-  

Persönliche Hygiene 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

- Gründliche Händehygiene 

- Hust- und Niesetikette 



Mund-Nase-Bedeckung 

- Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht, im Hort und im Freien nicht 

notwendig (aufgrund Gruppenbindung in feste Gruppen) 

- Mund-Nase-Bedeckung wird beim Betreten des Schulgebäudes, beim 

Wechsel der Räume, auf dem Weg zum Mittagessen, oder zur 

Toilette und beim Verlassen des Schulgebäudes getragen 

Kontaktmanagement 

- Besucher sind auf ein absolutes Minimum zu reduzieren 

- Unerlässliche Besucher der Schule (Handwerker …) betreten die Schule nur 

nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat der Schule 

- Besucherprotokolle werden ausgefüllt und im Sekretariat hinterlegt 

 

 

Wild                                                                                                          

Schulleiter 


